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Betrifft 

Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Brückenbau, Arbeiten auf oder neben der Straße 
 
 Verordnung 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Krems verordnet gemäß § 43 Abs 1a StVO 1960 zur 
Durchführung von Bauarbeiten (Vorbereitungsarbeiten für die Verkehrseinschränkung) auf 
oder neben der LB 33A im Bereich von km 0,000 bis km 0,277 im Gemeindegebiet von 
Mautern, folgende vorübergehende Verkehrsverbote und beschränkungen vom  
04. Mai 2026 bis zur Beendigung der Arbeiten, jedoch nicht länger als bis zum  
21. Mai 2026: 
 
Überholen verboten  4a StVO 1960) von 100 m vor bis 25 m nach der 

Arbeitsstelle (Kundmachung des Beginns an beiden Seiten der Fahrbahn) 
 
Geschwindigkeitsbeschränkung  52 lit a Z 10a und § 52 lit a Z 10b StVO 1960) 

auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle während der 
tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn oder bei 
Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder bei einer Restfahrbahnbreite von weniger 
als 6 m (bei 2 Fahrstreifen) oder bei einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m (bei 
einem Fahrstreifen) 
 
Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen  52 lit a Z 11 

StVO 1960) jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle 
 
Vorgeschriebene Fahrtrichtung  52 lit b Z 15 StVO 1960) 

Fußgänger des gegenüberliegenden freien Gehsteiges / 
Gehweges 
 
Aus Anlass der Arbeiten sind sämtliche Maßnahmen zur Leitung des Verkehrs gemäß 
RVS 05.05.41 und 05.05.44 dargestellten Art und Weise zu treffen und bis zur Beendigung 
der Arbeiten aufrecht zu erhalten. 
 
Die auf Lichtzeichen bzw. Signalscheiben beruhenden Verkehrsregelungen haben die 
Verkehrsteilnehmer zu befolgen (§ 38 und § 40 StVO 1960) 
 
Gemäß § 44 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen 
durch den Bauführer in Kraft. 
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Der Bezirkshauptmann 

Mag. S t ö g e r 

 

 

 


